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rend mehr als 50 Jahren ausgezeichnet bewährt; eine Gruppe von
religiösen Eiferern aber will die Trennung rückgängig machen und
durch die Partnerschaft von Staat und Kirche ersetzen.

Just im rechten Moment sprach nun in Basel Universitätsdozent
Dr. J. Englard aus Jerusalem über «Staat und Religion in Israel».
Sein Vortrag war das denkbar stärkste Zeugnis gegen alle Partnerschaft

und für die Trennung. Mit wenigen Sätzen, die wir einem
guten Referat über den Vortrag («Kirchenblatt für die reformierte
Schweiz», Nummer 3/1965) entnahmen, deuten wir an, was der
grosse jüdische Gelehrte den Baslern ans Herz gelegt hat:

Der Staat Israel ist entsprechend den zionistischen Ideen als
weltlicher Staat auf demokratischer Grundlage geschaffen worden.
Zugleich aber steht dieser weltliche Staat unter der Halacha, dem
überlieferten religiösen Gesetz, und unter dem Rabbinat, dem
Vertreter dieser Halacha. Daraus ergeben sich fast unlösbare
Konflikte. Rabbinat und Halacha legen ihre schwere Hand auf das

ganze Leben des Volkes. Staat und Bevölkerung aber stehen mit
ihrem Schwergewicht ausserhalb der Halacha und lehnen den
religiösen Zwang ab. Staat und Religion sind nicht getrennt, sondern

eng verbunden; die ständigen Auseinandersetzungen und Kämpfe
spielen sich ganz auf der politischen Ebene ab, zwischen den
konservativen und den fortschrittlichen Elementen des Staatsvolkes.
Der Streit ist hart und aussichtslos, weil der Staat das weltliche
Gesetz über das religiöse Gesetz stellt, das Rabbinat dagegen die
Halacha als Gottes Gesetz dem ganzen Volk aufzwingen will ohne
Rücksicht auf die völlig veränderte Welt von heute. Gewiss will
und darf der Staat seine Verbindung mit der religiösen Tradition
des jüdischen Volkes und mit dem Alten Testament nicht aufgeben;
gleichzeitig aber will er auch ein moderner Staat sein und sich als

solcher von den Fesseln der Halacha befreien. Da der grosse Teil
der Bevölkerung religionslos ist, sollten Halacha und Rabbinat vom
Staat getrennt und auf eigene Füsse gestellt werden. Eine Lösung
des eigenartig erregenden Problems ist vorderhand noch nicht
abzusehen.

Man sollte meinen, das alles sei deutlich genug gesprochen und
schrecke von jeder Partnerschaft zwischen Staat und Kirche ab.
Es muss sich aber erst noch erweisen, ob sturer religiöser Eifer
einer derart überzeugenden Argumentation überhaupt noch
zugänglich ist oder ob er Ohren, Augen und Herzen jeder besseren
Einsicht beharrlich verschliesst. 0.

Sittenstrolch in der Soutane

Die hochangesehene internationale Nachrichtenagentur «Associated

Press» meldet aus Landshut in Niederbayern, dass das dortige

Gericht den katholischen Pfarrer Adam Koepf wegen Meineids,
Verführung Minderjähriger und Unzucht mit einem Kinde zu 2

Jahren, 9 Monaten Zuchthaus verurteilt und seine Internierung in
einer Irrenanstalt angeordnet habe. Koepf hat unter anderem
namentlich übelste pornographische Schriften und Bilder durch
Minderjährige unter ihren Altersgenossen vertreiben lassen, angeblich

«zu wissenschaftlichen Forschungszwecken». Das Gericht
konstatierte in der Urteilsbegründung: «Selten musste das Gericht so

im Schlamm waten, wie in diesem Prozess.» Koepf war noch bis zu
seiner Verhaftung im Februar 1965 als katholischer Seelsorger in
Landshut tätig und erschien auch zur Gerichtsverhandlung in der
Soutane. Dass das den katholischen Geistlichen auferlegte Zölibat
manchmal bösartige Verwirrungen hervorruft, ist bekannt. Was

uns aber in dieser Sache als ganz ungeheuerlich erscheint und den
Anlass gibt, den Fall hier zu erwähnen, ist die Tatsache, dass Koepf

wegen gleicher und ähnlicher Delikte bereits mit dreieinhalb

Jahren Zuchthaus vorbestraft ist und sich seit Jahrzehnten ah

systematischer Jugendverderber — so sagt das Gericht in der

Urteilsbegründung — betätigen konnte. Ungeachtet seiner
Vorstrafe aber konnte er den Beruf eines katholischen Seelsorgers

ausüben. Der für Landshut verantwortliche Bischof von Passau.

zu dessen Diözese die niederbayrische Hauptstadt zählt, hat diesen

Posten also einem gerichtsnotorischen Sittenstrolch und Zuchthäusler

anvertraut. Gibt es bei den Katholiken eigentlich noch so etwas

wie Kirchenzucht und Aufsicht über die Geistlichen? In Nieder-

bayern anscheinend nicht. wg.

Aus der Bewegung

Ortsgruppe Aarau

Adresse der Ortsgruppe: 5001 Aarau, Postfach 436.

Ortsgruppe Basel

Donnerstag, den 8. Juli 1965, wird die letzte und wichtigste

Mitgliederversammlung
dieser Saison stattfinden, mit dem Thema:

«Neuorientierung unserer Tätigheit
und Aenderung unserer Arbeitsmethoden»

Da wir den neuen Kurs bereits in der nächsten Saison (ab September)
durchzuführen gedenken, erwarten wir alle Mitglieder, die nicht am
Erscheinen verhindert sind, zu dieser Juli-Versammlung.

Adresse des Präsidenten: Fritz Belleville, 4000 Basel, Morgartenring 12i.

Ortsgruppe Bern

Für die nächste Veranstaltung wird per Zirkular eingeladen.
Adresse der Ortsgruppe: 3001 Bern, Postfach Transit 1464.

Biel

Adresse der Ortsgruppe: F. V. Biel, Schüßpromcnade 10.

Luzern

Adresse: Freigeistige Vereinigung der Schweiz, Ortsgruppe Luzern

Ortsgruppe Ölten

Adresse der Ortsgruppe: 4600 Ölten, Postfach 296.

Ortsgruppe Schaffhausen

Adresse der Präsidentin: Frau Irma Merki, Bocksrietstr. 59, 8200 Schaff-

Ortsgruppe Zürich

Adresse des Präsidenten: Walter Gyßling, 8007 Zürich, Hofackcrstr. 22.

Familiendienst, Beratungen und Abdankungen: Telephon (051) 26 2350

oder 54 47 15.
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